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AusstellungvonWahlkartenfür dieNationalratswahl.
Wähler ,die nachdem30 .Juni 1930ihren Wohnsitzaus derGemeinde,

in deren Wählerverzeichnis( Bürgerliste )sie eingetragensind ,ineine
andere Gemeindeverlegt haben ,können eine Wahlkarte beanspruchen ,diesie
berechtigt ,in einemanderenWahlortezu wählen .Wennalso einWähler
seit dem30 .Juni1930,mitwelchemTagedie Bürgerlisteabgeschlossenwur¬
de ,seinen Wohnsitz von Wiennach auswärts verlegt hat,steht ihm einAn¬

spruchauf Ausstellungeiner Wahlkartezu .DasAnsuchenumAusstellung
einerWahlkarteist beiderOrtswahlbehörde ,in derenWählerverzeichnis
derWählereingetragenist ,mündlichoderschriftlicheinzubringen. Dadie
Ortswahlbehördennochnicht konstituiertsind ,könnendie Ansuchenvor¬
läufigbeiderMagistrats-Abteilung49 ,NeuesRathaus,Parterre,einge¬
bracht werden ,die sie sammeltund an die Vorsitzenden derOrtswahlbe¬

hördenweiterleitet .DemAnsuchenist ausserdemHeimatsdokument( Op¬
tionsdekret)dieBestätigungdesBürgermeistersdesneuenWohnsitzes
oder ,falls für den Ort eine Bundespolizeibehörde besteht ,eineBestäti¬
gung dieser Behörde über die erfolgte Wohnsitzverlegung anzuschliessen .

Wohnsitzverlegungeninnerhalbeiner GemeindeschaffenkeinenAnspruch
auf Ausstellungeiner Wahlkarte .Hat der Wahlberechtigtealsoseinen
Wohnsitzseit 30 .Juni1930innerhalbWiensverlegt ,- ist er zumBei-¬
spiel aus demachten in den dritten Bezirk übersiedelt ,- so kannihm
keine Wahlkarteausgestellt werden .SolcheWählerkönnenihrWahlrecht
nur im Wahlsprengelihres früheren Wohnsitzesausüben .WelchesWahllo¬
kal hienachin Betracht kommt ,kannin jedemmagistratischenBezirksamte
erfragt werden .
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